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Mit  den  „Gewerkschaftlichen  Informationsblät-
tern“  erhalten  die  Beschäftigten  im  Klinikum  
Wahrendorff regelmäßig Antworten auf aktuelle  
Rechtsfragen, um sich schneller im Betriebsall-
tag zurechtzufinden. 

Der handwerkliche Bereich der Klinik wur-
de von der Geschäftsleitung mündlich dar-
über informiert,  dass ihr Betriebsteil  aus-
gelagert  werden soll.  Was ist  dabei  vom 
Arbeitgeber  zu beachten,  welche Rechte 
genießen  Arbeitnehmer/innen  bei  einem 
Betriebsübergang?

Was  ist eigentlich  ein  Betriebsüber-
gang?
 
Betriebsübergang:  Übertragung einer  Or-
ganisationseinheit  (Betrieb oder Betriebs-
teil)  auf einen anderen Rechtsträger. Der 
Betriebsübergang  muss  durch  Rechtsge-
schäft stattfinden, z.B. durch Kauf-, Pacht-
oder Mietvertrag. Der neue Inhaber kann 
beispielsweise  eine  neu  gegründete 
GmbH sein. Häufig handelt es sich bei ei-
nem Betriebsübergang in Krankenhäusern 
um  die  Ausgliederung  von  sogenannten 
"nicht zum Kerngeschäft gehörenden Be-
reichen", also den Betriebsteilen, die nicht 
direkt mit der Patientenversorgung betraut 
sind. Dies kann der Reinigungsdienst, der 
handwerkliche  Bereich,  ein  Labor,  eine 
Wäscherei oder ähnliches sein.

Welchen  Schutz  genießen  Arbeitneh-
mer beim Betriebsübergang?

Durch  §  613a  Bürgerliches  Gesetzbuch 
(BGB) wird im Falle eines rechtsgeschäft-
lichen  Betriebsübergangs  ein  Mindest-
mass  an  Arbeitnehmerschutz  gesichert. 
Zunächst  mal  gehen  alle  Arbeitsverträge 
unverändert  auf  den neuen  Inhaber 
über. Arbeitnehmer  erhalten  also  keinen 
neuen  Arbeitsvertrag  und  sollten  sich 
auch  weigern,  einen  solchen  zu  unter-
schreiben. Neue Arbeitsverträge enthalten 
i.d.R.  Verschlechterungen. Der  neue  Ar-
beitgeber  kann die  arbeitsvertraglichen 
Bestimmungen vom Zeitpunkt  des  Über-
gangs an nur soweit ändern wie der alte 

Arbeitgeber, d.h. durch Änderungsvertrag, 
durch  Abschluss  eines  neuen  Vertrags 
oder  durch  Änderungskündigung.  Eine 
Änderungskündigung ist nur zulässig,



wenn  dafür  dringende  betriebliche  Erfor-
dernisse  bestehen.  Massenänderungs-
kündigungen, um Löhne und Lohnneben-
kosten abzusenken, sind in der Regel so-
zial  ungerechtfertigt  und  damit  unzuläs-
sig. Alle beim  alten  Arbeitgeber  gelten-
den Kollektivverträge  (Tarifverträge  und 
Betriebsvereinbarungen)  muss  der  neue 
Arbeitgeber  hingegen für  mindestens ein 
Jahr  nach  Betriebsübergang  weiter  an-
wenden. Erst nach Ablauf dieser Frist dür-
fen  die  Kollektivvereinbarungen  zum 
Nachteil  der Beschäftigten geändert  wer-
den.  Diese  Schutzfrist  gilt such  für  die 
vom alten  Arbeitgeber  gekündigten,  sich 
aber in Nachwirkung befindlichen Kollek-
tivvereinbarungen. 
 
Gibt  es  darüber  hinausgehenden  Ar-
beitnehmerschutz?

Über den § 613 a BGB hinausgehenden 
Schutz bieten v.a. Personalüberleitungsta-
rifverträge,  die zwischen Gewerkschaften 
und  Arbeitgebern ausgehandelt  werden 
können. Auch  Betriebsvereinbarungen, 
die zwischen  Betriebsrat  und Arbeitgeber 
abgeschlossen werden,  können weiterge-
hende Rechte der Arbeitnehmer sichern. 
 
Welche Informationspflichten bestehen 
seitens des Arbeitgebers?

Gemäß § 613a Abs.5 BGB haben der bis-
herige Arbeitgeber oder der neue Inhaber 
die vom Betriebsübergang betroffenen Ar-
beitnehmer  vor  dem Übergang über  den 
Zeitpunkt, den Grund, die rechtlichen, wirt-
schaftlichen  und  sozialen  Folgen  sowie 
über die für die Arbeitnehmer in Aussicht 
genommenen Maßnahmen in Textform zu 
unterrichten.  Vorgeschrieben  ist  nur  die 
Textform;  die  schriftliche  Unterrichtung 
kann demnach als Brief, Kopie, Fax oder 
E-Mail  erfolgen.  Außerdem  müssen  die 
Person des Erklärenden angegeben (z.B. 

Namensnennung,  eingescannte  Unter-
schrift)  und der  Abschluss der  Erklärung 
erkennbar sein. Eine mündliche Informati-
on über den Betriebsübergang reicht also 
nicht  aus.  Die  Informationspflicht  gegen-
über  den  betroffenen  Arbeitnehmern  ist 
unabhängig  von  der  Betriebsgröße  und 
unabhängig davon, ob eine Informations-
pflicht gegenüber dem Betriebsrat besteht.

Zeitpunkt: tatsächlicher Übergang der Or-
ganisations-  und  Leitungsgewalt  auf  den 
neuen  Arbeitgeber.  Wird  der  Zeitpunkt 
überschritten,  besteht  die  Informations-
pflicht  fort.  Die  betroffenen Arbeitnehmer 
sind in diesem Fall unverzüglich zu unter-
richten.

Grund: Motive und Überlegungen der je-
weiligen Arbeitgeber.

Soziale  Fragen: Konsequenzen,  die  der 
Betriebsübergang  für  den  Fortbestand, 
den  Inhalt  der  Arbeitsverhältnisse,  die 
Haftung des alten und neuen Inhabers so-
wie die Geltung des Kündigungsschutzge-
setzes und, so vorhanden, von Tarifverträ-
gen hat. Mitzuteilen sind hierzu nicht nur 
die  unmittelbaren  Folgen,  sondern  auch 
die  mittel-  und  langfristigen  Planungen, 
die mit  dem Betriebsübergang verbunden 
sind.

In  Aussicht  genommene  Maßnahmen: 
der  Begriff  ist  umfassend  zu  verstehen 
und bezieht sich z.B. auf Produktionsum-
stellungen, Weiterqualifikation, Organisati-
onsänderungen, Personalabbau usw.
 
Haben  Arbeitnehmer/innen  ein  Wider-
spruchsrecht?
 
Laut § 613a BGB Abs.6 hat der Arbeitneh-
mer  das  Recht,  dem  Übergang  des  Ar-
beitsverhältnisses an einen neuen Träger 
zu widersprechen. Dieser muss innerhalb 



eines  Monats  nach  Zugang  der  schriftli-
chen Unterrichtung des alten oder neuen 
Betriebsinhabers an einen der beiden er-
folgen. Wurde nur mündlich oder gar nicht 
informiert,  beginnt  der  Lauf  der  Wider-
spruchsfrist nicht. Das gleiche gilt,  wenn 
der  Arbeitnehmer  nicht  ordnungsgemäß 
unterrichtet wurde (Vgl. Bundesarbeitsge-
richt  [BAG]  vom 14.12.2006,  Az:  8  AZR 
763/05).  Natürlich  können  Arbeitnehmer 
auch schon nach der  mündlichen Unter-
richtung widersprechen. Unklarheiten über 
den genauen Zeitpunkt des Betriebsüber-
gangs dürfen nicht zu Lasten des Arbeit-
nehmers gehen. Die Arbeitgeber müssen 
sich über den Eingang von Widersprüchen 
gegenseitig  in  Kenntnis  setzen.  Unter-
bleibt  das,  geht  das  ebenfalls  nicht  zu 
Lasten der Arbeitnehmer. 
 
Wie muss der Widerspruch erfolgen?
 
Den  Widerspruch  gegen  den  Übergang 
seines  Arbeitsverhältnisses  kann  der  Ar-
beitnehmer auch ohne Begründung abge-
ben, selbst  wenn der Arbeitgeber sie an-
fordert. Der Widerspruch muss nur schrift-
lich erfolgen und eigenhändig unterschrie-
ben sein. Zur Einlegung des Widerspruchs 

können auch Dritte durch den betroffenen 
Arbeitnehmer  bevollmächtigt  werden,  am 
besten durch schriftliche Vollmacht,  aber 
auch  mündlich.  Dritte  können  beispiels-
weise  ein  Rechtsanwalt,  ein  Gewerk-
schaftssekretär, der Betriebsratsvorsitzen-
de  oder  sonstige  Vertrauenspersonen 
sein. Die individuellen Widersprüche kön-
nen auch gemeinsam und gleichzeitig er-
folgen  (vgl.  Bundesarbeitsgericht  (BAG) 
vom 30.9.2004,  Az:  8  AZR 462/03).  Die 
gemeinschaftliche  Ausübung  des  Wider-
spruchsrechts durch Übermittlung der Er-
klärungen an den Arbeitgeber durch den 
Betriebsrat ist ebenso zulässig. 
Der  Widerspruch kann von den betroffe-
nen  Arbeitnehmern  auch erstmal  nur an-
gedroht  werden.  Der  Widerspruch  ist  in 
diesem Falle allerdings nicht rechtsgültig. 
Ein Nachteil  darf  dem Arbeitnehmer dar-
aus nicht entstehen, da die Äußerung vom 
Recht auf freie Meinungsäußerung, einem 
Grundrecht, gedeckt ist (vgl. § 612a BGB).

I.  Muster für einen Widerspruch gegen den 
Übergang des Arbeitsverhältnisses auf den 
Erwerber (ohne Begründung):
 
[Name und Anschrift]       [Ort, Datum]
 
An die 
Geschäftsleitung
Klinikum....
Betr.: Betriebsübergang
 
Sehr geehrter Herr...
 
am  [Datum]  haben  Sie  uns  erstmals  auf  der 
Teilbetriebsversammlung vom Verkauf des Ge-
bäudemanagements  an die  [Name der  künfti-
gen  GmbH]  zum  [Datum  des  Betriebsüber-
gangs] informiert. Hiermit widerspreche ich dem 
Übergang meines Arbeitsverhältnisses.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
[Unterschrift]



II.  Muster  für  eine  gemeinschaftliche  Aus-
übung des Widerspruchsrechts:

Unterschriftenliste

Wir widersprechen dem Übergang unserer Ar-
beitsverhältnisse auf die [Name]-GmbH ab dem 
[Datum des Betriebsübergangs].

Name       Vorname       Unterschrift

[...]

III .Muster für eine Bevollmächtigung:

[Name und Anschrift]       [Ort, Datum]
 
Ich  bevollmächtige  den  Betriebsratsvorsitzen-
den [Name], dem Übergang meines Arbeitsver-
hältnisses auf einen neuen Inhaber in meinem 
Namen zu widersprechen, wenn sich im Laufe 
der  Beratungen  und  Verhandlungen  mit  dem 
Arbeitgeber  herausstellen  sollte,  dass  hiermit 
Nachteile  für  mich  verbunden  sind.  Hiervon 
bleibt die Möglichkeit unberührt, dass ich selber 
den  Widerspruch  unmittelbar  gegenüber  dem 
Arbeitgeber erklären werde.
Ich räume ausdrücklich einen Ermessensspiel-
raum bei der Beurteilung ein, ob und wann die 
Einlegung des Widerspruchs zweckmäßig ist.
 
[Unterschrift]

Welche Folgen hat der Widerspruch?

Bei  Einlegung des Widerspruchs besteht 
das Arbeitsverhältnis  mit  dem bisherigen 
Arbeitgeber weiter; die betroffenen Arbeit-
nehmer behalten ihren Kündigungsschutz. 
Besteht  die  Möglichkeit  der  Weiterbe-
schäftigung, ist der bisherige Arbeitgeber 
dazu  verpflichtet,  den  Arbeitnehmer  wei-
terzubeschäftigen. Eventuell  muss er an-
deren Arbeitnehmern im Wege der Sozial-
auswahl dafür kündigen. Besteht dagegen 
keine  Möglichkeit  der  Weiterbeschäfti-
gung, kann der bisherige Arbeitgeber den 
Betroffenen kündigen. Dabei muss er alle 
Rechte und Pflichten wahren, die sich dar-
aus ergeben. 

IV.  Muster  für  die  Androhung  des  Wider-
spruchs:
 
Unterschriftenliste
 
Wir werden beim Übergang unserer Arbeitsver-
hältnisse widersprechen,  wenn unsere Rechte 
nicht  vollständig  in  einer  Übergangsvereinba-
rung gesichert werden.
 
Name          Vorname        Unterschrift

[...]

Arbeitnehmer  und  Betriebsräte  soll-
ten Risiken und Möglichkeiten sorgfäl-
tig  abwägen,  bevor  sie  vom  Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen!
 

Kontakt
Gewerkschaft Gesundheitsberufe (GGB), Hannover
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